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Keine Mitnahmegarantie. Preis ist Abholpreis. Nur solange Vorrat reicht. Ohne Dekoartikel.

699.-

AUSGEZEICHNETER SERVICE!

Maximaler Komfort 
mit AddLoad: Auch 
nach Programmstart 
können Sie Wäsche 
ganz bequem nachlegen.

Füllmenge

1-7kg
Energie-

effi zienzklasse

A+++

Waschvollautomat 
WCA 030 WCS Active

Schontrommel • Outdoor- und Imprägnieren-Programm • Startvorwahl 
• CapDosing • Watercontrol-System • Schleuderwirkung: B (max. 1400 
U/Min.) • Jahresverbrauch1): 10.340 l/175 kWh • Energieeffi zienzklasse 
A+++ (Spektrum A+++ bis D) • Art.-Nr.: 1300482

1)  Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei 
vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

Einfach, sicher und bequem shoppen! 
Online auf ep.de oder telefonisch.

EP:
ElectronicPartner

Mediavision
www.ep-mediavision.de
Inhaber Heiko Wolfram

Tel. 037422 2238, markneukirchen@ep-mediavision.de
08258 Markneukirchen, Am Rathaus 1
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Modernisierung der städtischen 
Bibliothek 

 
Die Stadt Markneukirchen hat finanzielle Zuwendungen im Rahmen 
des Soforthilfeprogramms „Vor Ort für Alle“ zur Anschaffung neuer 
Technik erhalten. Die städtische Bibliothek verfügt nun u.a. über einen 
neuen Computer, Drucker, Barcodescanner und Kassendrucker. Hiermit 
soll die Servicequalität für die Nutzer der Bibliothek erhöht werden. Wir 
hoffen, dass wir bald wieder Besucher begrüßen dürfen. 
 

 
 
 
 
 

Änderung bei der Papierentsorgung 
 
Die Stadtverwaltung Markneukirchen möchte die Bürger nochmals auf 
die Änderung zur Papierentsorgung seit dem 01.01.2021 hinweisen. Laut 
Mitteilung durch das Amt für Abfallwirtschaft im Landratsamt Vogt-
landkreis darf die Altpapierentsorgung nur noch über die Papiertonne 
erfolgen. Neben den Papiertonnen bereitgelegte Abfälle werden 
nicht mehr mitgenommen! Dies gilt auch für die Papiercontainer an 
den öffentlichen Sammelplätzen.  
Sperrige Pappe oder Kartons sind zerkleinert oder gefaltet in die Pa-
piertonne am Grundstück oder - solange noch die öffentlichen Papier-
container vorhanden sind - in diese Container einzuwerfen.  
Laut der oben genannten Mitteilung seitens des Abfallamtes können 
Eigentümer bei Bedarf Papiertonnen nachbestellen. 
Wir bitten unsere Bürger um Beachtung, damit solche Bilder, wie wir 
sie kurz nach den Feiertagen ansehen mussten, der Vergangenheit an-
gehören. 
+ 3102 Papiercontainer.jpg 
Bildunterschrift: 
So wie an diesem öffentlichen Sammelplatz sah es an fast allen Stand-
orten aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung  
 
In der Region um Markneukirchen werden seit rund 350 Jahren Musik-
instrumente hergestellt. Die Vielfalt im Musikinstrumentenbau im 
vogtländischen Musikwinkel ist einzigartig und mit ihren 3.500 Musik-
instrumenten, ca. 1.000 weiteren Exponaten (Volkskunst, Stadtge-
schichte, Bilder, Werkzeuge) und der Bibliothek mit über 7.000 Zeit-
schriften, Büchern und Katalogen zählt die Sammlung des Musikinstru-
menten-Museums Markneukirchen heute zu den größten und 
bedeutendsten ihrer Art. Das Museum beherbergt die größte Samm-
lung vogtländischer Streich-, Zupf- und Blasinstrumente vom 17. Jahr-
hundert bis in die heutige Zeit.  
 
Die Stadt Markneukirchen sucht für das Musikinstrumenten-Museum 
Markneukirchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
  

Mitarbeiter (m/w/d) zur Betreuung 
der wissenschaftlichen Spezialbibliothek. 

 
Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:  
- Erschließung vorhandener Archivalien (Nachlässe von Firmen und 

Institutionen) von Werken in gedruckter Form und digitaler Be-
stände 

- bedarfsgerechte Beschaffung von Werken in Absprache mit der 
Museumsleitung 

- Bestandspflege 
- Bearbeitung von Anfragen 
- Herausgabe, Aufsicht und Beratung zur Nutzung der Bestände an-

hand bestehender Richtlinien 
 
Das Aufgabengebiet erfordert:  
- einen Abschluss als Fachangestellter für Medien- und Informati-

onsdienste (m/w/d), Fachrichtung Bibliothek, ggf. Archiv oder 
eine vergleichbare Qualifikation  

- gute und sichere EDV-Kenntnisse, insbesondere MS-Office sowie 
gute Medienkompetenz 

- Kenntnisse über den vogtländischen Musikinstrumentenbau und 
seine Geschichte 

- selbstständiges, eigenverantwortliches und flexibles Arbeiten 
- kompetenter und freundlicher Umgang mit dem Publikum 
- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind wünschenswert 
 
Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
20 Stunden. Die Besetzung erfolgt als Elternzeitvertretung und ist be-
fristet bis längstens 31.07.2022. 
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen richten sie bitte bis zum 28. 
Februar 2021 an die 

Stadtverwaltung Markneukirchen  
Hauptamt 

Am Rathaus 2 
08258 Markneukirchen 

oder elektronisch an: hauptamt@markneukirchen.de 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und fristgerecht ein-
gegangene Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksich-
tigt werden können. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 
Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. Sollte das Rücksenden 
der Bewerbungsunterlagen gewünscht werden, wird um Beifügen ei-
nes ausreichend frankierten Rückumschlages gebeten. Die daten-
schutzgerechte Vernichtung der Unterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens wird garantiert. 
 
Markneukirchen, den 12.01.2021     
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
 
 

Bitte farbig drucken, wegen Publizitätsvor-
schriften. Danke. 

Playmobilspende an die 
Kita Wirtsbergwichtel.

Trotz Notbetreuung hatte der Weihnachtsmann von Büro Aechter an 
die Kinder der Kita Wirtsbergwichtel Landwüst gedacht. So überreich-
te Mitarbeiter Florian Hoos der Leiterin Silvia Richter kurz vor Weih-
nachten vier tolle Pakete mit Spielsachen.  
Ein herzliches Dankeschön sagen die Kinder dem Büro Aechtner für 
diese großzügige Spende.  
Sie wird sicher im neuen Jahr den Wichteln viel Freude bereiten. 

Änderung bei der 
Papierentsorgung

Die Stadtverwaltung Markneu-
kirchen möchte die Bürger noch-
mals auf die Änderung zur Papier-
entsorgung seit dem 01.01.2021 
hinweisen. Laut Mitteilung durch 
das Amt für Abfallwirtschaft im 
Landratsamt Vogtlandkreis darf 
die Altpapierentsorgung nur noch 
über die Papiertonne erfolgen. 
Neben den Papiertonnen bereit-
gelegte Abfälle werden nicht 
mehr mitgenommen! Dies gilt 
auch für die Papiercontainer an 
den öffentlichen Sammelplätzen. 
Sperrige Pappe oder Kartons sind 
zerkleinert oder gefaltet in die 
Papiertonne am Grundstück oder - solange noch die öffentlichen 
Papiercontainer vorhanden sind - in diese Container einzuwerfen. 
Laut der oben genannten Mitteilung seitens des Abfallamtes kön-
nen Eigentümer bei Bedarf Papiertonnen nachbestellen.
Wir bitten unsere Bürger um Beachtung, damit solche Bilder, wie 
wir sie kurz nach den Feiertagen ansehen mussten, der Vergangen-
heit angehören.
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Widerspruchsrecht zu Gruppenauskunft 

vor Wahlen, Gruppenauskunft bei Alters- 
oder Ehejubiläen, Gruppenauskunft an  

Adressbuchverlage, Auskunft an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften 

 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 50 Bundesmelde-

gesetz 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 des neuen Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 
03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl.  I S. 3334), darf die Meldebehörde 
Parteien und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Grup-
pen Wahlberechtigter erteilen, für deren Zusammensetzung das Le-
bensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtsdaten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
 
Des Weiteren darf die Meldebehörde gem. § 50 Abs. 2 BMG auf Verlan-
gen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft über Alters- 
und Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, den Doktorgrad, die Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. Ehejubiläum und jedes fol-
gende. 
 
Gem. § 50 Abs. 3 BMG darf Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über deren Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilt wer-
den. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
Den Betroffenen ist gem. § 50 Abs. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BMG gegen die 
Weitergabe oder Nutzung ihrer Daten ein Widerspruchsrecht einge-
räumt. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Markneukirchen, Einwohnermeldeamt, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gelegt werden. Der Widerspruch hat bis zu seinem ausdrücklichen Wi-
derruf Gültigkeit, d.h. bereits früher eingelegte Widersprüche gelten 
weiterhin, sofern sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden waren. 
 
Verfahrensgleich verhält es sich mit dem Widerspruch nach § 42 Abs. 3 
BMG gegen die Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaften.  
Gem. § 42 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde Daten von Familienan-
gehörigen eines Mitgliedes einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft übermitteln, wenn die Familienangehörigen nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Es 
dürfen Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, Auskunfts-
sperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG 
sowie das Sterbedatum übermittelt werden. Gem. § 42 Abs. 3 BMG gel-
ten als Familienangehörige der Ehegatte oder Lebenspartner, minder-
jährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 
 
Markneukirchen, den 20.01.2021  

 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 

Ende der Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung der Kämmerei 
 
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den  
ersten Zahlungstermin 2021 hin: 
 
                15. Februar 2021   -   Grundsteuer und Gewerbesteuer  
 
Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile. 
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Widerspruchsrecht zu Gruppenauskunft 

vor Wahlen, Gruppenauskunft bei Alters- 
oder Ehejubiläen, Gruppenauskunft an  

Adressbuchverlage, Auskunft an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften 

 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 50 Bundesmelde-

gesetz 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 des neuen Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 
03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl.  I S. 3334), darf die Meldebehörde 
Parteien und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Grup-
pen Wahlberechtigter erteilen, für deren Zusammensetzung das Le-
bensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtsdaten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
 
Des Weiteren darf die Meldebehörde gem. § 50 Abs. 2 BMG auf Verlan-
gen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft über Alters- 
und Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, den Doktorgrad, die Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. Ehejubiläum und jedes fol-
gende. 
 
Gem. § 50 Abs. 3 BMG darf Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über deren Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilt wer-
den. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
Den Betroffenen ist gem. § 50 Abs. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BMG gegen die 
Weitergabe oder Nutzung ihrer Daten ein Widerspruchsrecht einge-
räumt. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Markneukirchen, Einwohnermeldeamt, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gelegt werden. Der Widerspruch hat bis zu seinem ausdrücklichen Wi-
derruf Gültigkeit, d.h. bereits früher eingelegte Widersprüche gelten 
weiterhin, sofern sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden waren. 
 
Verfahrensgleich verhält es sich mit dem Widerspruch nach § 42 Abs. 3 
BMG gegen die Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaften.  
Gem. § 42 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde Daten von Familienan-
gehörigen eines Mitgliedes einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft übermitteln, wenn die Familienangehörigen nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Es 
dürfen Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, Auskunfts-
sperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG 
sowie das Sterbedatum übermittelt werden. Gem. § 42 Abs. 3 BMG gel-
ten als Familienangehörige der Ehegatte oder Lebenspartner, minder-
jährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 
 
Markneukirchen, den 20.01.2021  

 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 

Ende der Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung der Kämmerei 
 
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den  
ersten Zahlungstermin 2021 hin: 
 
                15. Februar 2021   -   Grundsteuer und Gewerbesteuer  
 
Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile. 
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KleinanzeigenKleinanzeigen
in den Tourist-Infos 

Markneukirchen und Erlbach 

Heimat- und Amtsblatt für die 
Stadt Markneukirchen und den 
Luftkurort Erlbach

Redaktion: Frau Groß Tel. 037422 41120, Fax 41199
E-Mail: presse@markneukirchen.de
Anzeigen: Frau Mandok Tel. 037422 749478, Fax 749483
E-Mail: mz@markneukirchen.de
Redaktionsschluss: Dienstag, 18.00 Uhr K O S T E N L O S

31. Jahrgang

15. Januar 2021 01

Das Jugendprogramm „Spurensuche“ 
fördert 2021 erneut bis zu 20 Projekte 

der Jugendgeschichtsarbeit
Welche Spuren der letzten Jahrhunderte gibt es in meiner Region zu ent-
decken? Wie haben meine Eltern ihre Jugend in unserem Ort erlebt? Wo 
kommen die Namen von Häusern, Straßen und Gassen her? Welchen Ein-
fluss hatte der Nationalsozialismus? Wie erlebten meine Großeltern und 
Nachbarn das System der DDR, den Fall der Mauer, die Wiedervereinigung 
und das Leben im Umbruch?
Es ist wieder soweit! Das Jugendprogramm Spurensuche der Sächsischen 
Jugendstiftung fördert 2021 erneut bis zu 20 Projekte der Jugendge-
schichtsarbeit. Mit dem Programm unterstützt die Sächsische Jugendstif-
tung jedes Jahr Projektgruppen, die sich auf historische Forschungsreise 
begeben und die Geschichte ihres Ortes oder die der Menschen ihres Or-
tes beleuchten. Bereits zum 17. Mal können sich Jugendgruppen bewerben 
und zu einem „Spurensucherteam“ werden, wenn sie aus Sachsen kom-
men und hauptsächlich im Alter von 12 bis 18 Jahren sind. Sie werden im 
Projektzeitraum andere Spurensucher*innen treffen, um ihre Erfahrungen 
auszutauschen. Im November stellen sie ihre erforschten Schätze auf den 
Jugendgeschichtstagen im Sächsischen Landtag der Öffentlichkeit vor. 
Das Jugendprogramm richtet sich an Träger der Jugendarbeit. In Ausnah-
mefällen können Vereine, Kirchgemeinden sowie Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen ebenfalls Projektträger sein. Schulen bzw. deren Förderver-
eine sind antragsberechtigt, wenn es sich bei dem Vorhaben um ein außer-
schulisches Projekt, wie AG´s oder Ganztagesangebote, handelt. 
Die Projekte starten am 1. April und enden am 30. November 2021. Über 
die Auswahl der Förderprojekte entscheidet im März eine Jury. Unterstützt 
werden die Jugendgruppen mit bis zu 1.800 Euro. Damit können u.a. die 
Recherchearbeiten, Exkursionen und die Dokumentation der Ergebnisse in 
Form von Broschüren, Filmen, Fotobänden, Ausstellungen usw. finanziert 
werden. 
Bewerbungen werden ab sofort bis zum 28. Februar 2021 entgegenge-
nommen. Ausführliche Informationen zum Programm, Reportagen von 
schon entdeckten spannenden Geschichten sowie die aktuelle Ausschrei-
bung und Antragsformulare stehen auf der Internetseite 
www.saechsische-jugendstiftung.de bereit.
Für Beratung und weitere Informationen steht Susanne Kuban, von der 
Kontaktstelle für Jugendgeschichtsarbeit der Sächsischen Jugendstiftung 
gerne zur Verfügung: 0351/323719014, 
spurensuche@saechsische-jugendstiftung.de
Das Programm Spurensuche wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes durch das Sächsische Staatsministerium für Sozi-
ales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

KITA „SONNENBLICK“ WOHLHAUSEN

Kinderaugen leuchten …
… am letzten Tag vor dem erneuten Lockdown, denn der Weihnachts-
wichtel Bommel hat es sich nicht nehmen lassen, den Kindern der Wackel-
zahngruppe einen schönen und spannenden Tag zu bescheren. Bei Scho-
komilch, Pfefferkuchen und Weihnachtsliedern verbrachten alle Kinder 
noch einmal gemeinsam einen unvergesslichen Vormittag. Als große Über-
raschung zauberte Bommel mit Hilfe einer großzügigen Spende eine neue 
Kinderküche mit viel Zubehör in das Gruppenzimmer. 
Vielen lieben Dank lieber Helfer von Bommel. Die Kinder haben sich riesig 
gefreut und werden im neuen Jahr ausgiebig damit spielen.

Die neue Internetseite der Stadt 
Markneukirchen ist online – 

Präsentieren Sie jetzt Ihr Unternehmen 
und Ihren Verein 

(cs) Seit dem 18. Dezember 2020 ist die neu gestaltete Internetseite 
der Stadt Markneukirchen unter https://markneukirchen.de mit einer 
Vielzahl an Informationen, gestaltet im neuen Corporate Design, zu 
erreichen. 
Sie bietet vielfältige Daten zur Stadt, Möglichkeiten auf elektroni-
schem Weg mit der Verwaltung in Kontakt zu treten und gegliedert 
nach unterschiedlichen Lebenslagen Anliegen direkt online zu erle-
digen. Erweitert wurden darüber hinaus auch Informationen aus dem 
Bereich Tourismus, der nun beispielsweise auch mit ganz konkreten 
Wander- und Radrouten in die Natur einlädt. 
Insbesondere für Unternehmen und Vereine bietet die neue Internet-
seite die Möglichkeit, sich mit Kontaktdaten, Bildern und weiteren In-
formationen zu präsentieren. Öffnen Sie dazu die Informationsdaten-
bank der Stadt Markneukirchen unter https://datenbank.markneu-
kirchen.de und tragen Sie alle Informationen zu Ihrem Unternehmen 
bzw. Ihrem Verein selbst ein. Die Freischaltung und Veröffentlichung 
auf der Internetseite der Stadt erfolgt nach der Prüfung durch unseren 
Administrator. Um die Aktualität der Einträge zu gewährleisten, ist ein-
mal pro Jahr eine Aktualisierung bzw. Bestätigung nötig. 

Wichtig: Aufgrund der Regelungen der DSGVO kann leider keinerlei 
Datenübernahme von der bisherigen Internetseite erfolgen. Nur Un-
ternehmen und Vereine, die sich jetzt selbst eintragen, können veröf-
fentlicht werden.
Für Fragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Frau Carola Schlegel gerne 
zur Verfügung: Telefon: 037422 41161, E-Mail: 
instrumentalwettbewerb@markneukirchen.de

Werbung in der

Ihre Inserate nehmen entgegen:

GeschäftsanzeigenGeschäftsanzeigen
Frau Mandok

Tel.: 037422 749478, Fax: 037422 749483
mz@markneukirchen.de
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Widerspruchsrecht zu Gruppenauskunft 

vor Wahlen, Gruppenauskunft bei Alters- 
oder Ehejubiläen, Gruppenauskunft an  

Adressbuchverlage, Auskunft an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften 

 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 50 Bundesmelde-

gesetz 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 des neuen Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 
03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl.  I S. 3334), darf die Meldebehörde 
Parteien und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Grup-
pen Wahlberechtigter erteilen, für deren Zusammensetzung das Le-
bensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtsdaten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
 
Des Weiteren darf die Meldebehörde gem. § 50 Abs. 2 BMG auf Verlan-
gen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft über Alters- 
und Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, den Doktorgrad, die Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. Ehejubiläum und jedes fol-
gende. 
 
Gem. § 50 Abs. 3 BMG darf Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über deren Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilt wer-
den. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
Den Betroffenen ist gem. § 50 Abs. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BMG gegen die 
Weitergabe oder Nutzung ihrer Daten ein Widerspruchsrecht einge-
räumt. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Markneukirchen, Einwohnermeldeamt, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gelegt werden. Der Widerspruch hat bis zu seinem ausdrücklichen Wi-
derruf Gültigkeit, d.h. bereits früher eingelegte Widersprüche gelten 
weiterhin, sofern sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden waren. 
 
Verfahrensgleich verhält es sich mit dem Widerspruch nach § 42 Abs. 3 
BMG gegen die Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaften.  
Gem. § 42 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde Daten von Familienan-
gehörigen eines Mitgliedes einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft übermitteln, wenn die Familienangehörigen nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Es 
dürfen Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, Auskunfts-
sperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG 
sowie das Sterbedatum übermittelt werden. Gem. § 42 Abs. 3 BMG gel-
ten als Familienangehörige der Ehegatte oder Lebenspartner, minder-
jährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 
 
Markneukirchen, den 20.01.2021  

 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 

Ende der Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung der Kämmerei 
 
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den  
ersten Zahlungstermin 2021 hin: 
 
                15. Februar 2021   -   Grundsteuer und Gewerbesteuer  
 
Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile. 
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldbad Rodau sucht neuen Pächter
Die Gemeinde Rosenbach/Vogtl. sucht ab sofort für ihr idyllisch gele-
genes Waldbad im Ortsteil Rodau einen neuen Pächter.
Mit über 700m² Wasserfläche, 30 Meter Rutschenanlage, Beachvolley-
ballplatz, Spielplatz und einem Imbiss mit Küche, Gastraum und über-
dachter Terrasse lässt das Bad keine Wünsche offen!
Interessenten wenden sich bitte an: Gemeinde Rosenbach/Vogtl., 
Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosenbach/Vogtl., 
Tel.: +49 (0)37431/869-0, Mail: post@rosenbach.de
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Widerspruchsrecht zu Gruppenauskunft 

vor Wahlen, Gruppenauskunft bei Alters- 
oder Ehejubiläen, Gruppenauskunft an  

Adressbuchverlage, Auskunft an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften 

 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 50 Bundesmelde-

gesetz 
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03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl.  I S. 3334), darf die Meldebehörde 
Parteien und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Grup-
pen Wahlberechtigter erteilen, für deren Zusammensetzung das Le-
bensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtsdaten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  
 
Des Weiteren darf die Meldebehörde gem. § 50 Abs. 2 BMG auf Verlan-
gen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft über Alters- 
und Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, den Doktorgrad, die Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. Ehejubiläum und jedes fol-
gende. 
 
Gem. § 50 Abs. 3 BMG darf Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über deren Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilt wer-
den. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
Den Betroffenen ist gem. § 50 Abs. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BMG gegen die 
Weitergabe oder Nutzung ihrer Daten ein Widerspruchsrecht einge-
räumt. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Markneukirchen, Einwohnermeldeamt, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gelegt werden. Der Widerspruch hat bis zu seinem ausdrücklichen Wi-
derruf Gültigkeit, d.h. bereits früher eingelegte Widersprüche gelten 
weiterhin, sofern sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden waren. 
 
Verfahrensgleich verhält es sich mit dem Widerspruch nach § 42 Abs. 3 
BMG gegen die Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaften.  
Gem. § 42 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde Daten von Familienan-
gehörigen eines Mitgliedes einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft übermitteln, wenn die Familienangehörigen nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Es 
dürfen Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, Ge-
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, Auskunfts-
sperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG 
sowie das Sterbedatum übermittelt werden. Gem. § 42 Abs. 3 BMG gel-
ten als Familienangehörige der Ehegatte oder Lebenspartner, minder-
jährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 
 
Markneukirchen, den 20.01.2021  

 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 

Ende der Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung der Kämmerei 
 
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den  
ersten Zahlungstermin 2021 hin: 
 
                15. Februar 2021   -   Grundsteuer und Gewerbesteuer  
 
Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile. 
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung des Landratsamtes 
Vogtlandkreis

Vogtlandkreis bereitet „Ehrenamtsgala 2021“ vor
Der Vogtlandkreis wird auf der „Ehrenamtsgala 2021“ am 24. September 
2021 Bürgerinnen und Bürger des Vogtlandkreises, die sich langjährig 
ehrenamtlich in besonderer Weise verdient gemacht haben, öffentlich 
ehren. 
Personen, die sich im Wohnort, bei Verbänden und Vereinen, in den 
Bereichen Soziales, Jugend, Kultur, Ordnung und Sicherheit, Sport und 
Tourismus, Umwelt-, Tierschutz und Denkmalschutz engagiert haben, 
sollen mit dieser Würdigung Achtung und Anerkennung finden. 
Freie Träger, Kommunen, Vereine und Verbände sind daher aufgeru-
fen, Vorschläge einzureichen. 
Bis spätestens 12. März 2021 können diese per Post oder Email an das 
Landratsamt Vogtlandkreis, Sekretariat des Beigeordneten, Postplatz 
5, 08523 Plauen oder per E-Mail: wagner.justine@vogtlandkreis.de ge-
sandt werden. Ein entsprechendes Formblatt zur Einreichung eines 
Vorschlags findet man unter www.vogtlandkreis.de/Meldungen bzw. 
kann es unter der oben genannten E-Mail angefordert werden. 

Uwe Heinl
Pressesprecher
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Gymnasium Markneukirchen 

 
Bewerbung für das Schuljahr 2021/22 

Die Entgegennahme der Anmeldeunterlagen für das Schuljahr 2021/22 erfolgt an unserem Gymnasium 

im Zeitraum vom 11.02.2021 bis 26.02.2021.
  

Folgende Dokumente / Informationen benötigen wir von Ihnen: 

•  Original der Bildungsempfehlung für das Gymnasium / für die Oberschule 
•  Halbjahreszeugnis (Kopie) 
• zuletzt erstelltes Jahreszeugnis (Kopie)  

     (nur bei nicht erteilter Bildungsempfehlung für das Gymnasium) 
• Geburtsurkunde (Kopie) 
• Anmeldeformular für das Gymnasium Markneukirchen
   mit Informationen zur Entscheidung für Ethik/Religion, Bläserklasse,    
   telefonische Erreichbarkeit und E-Mail-Adresse für Rückfragen  
•  Vollmacht getrennt lebende Erziehungsberechtigte 
• Antrag auf Schülerbeförderung  

Einige Formulare sind als Download über unsere Schulhomepage / Informationen zum 
Anmeldeverfahren 2021/22 abrufbar und können zu Hause ausgefüllt werden. 

Damit besteht für Eltern von Schülern mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium die Möglichkeit,  
alle Anmeldeunterlagen auf dem Postweg oder über unseren Schulbriefkasten einzureichen bzw. 
soweit vorzubereiten, dass wir den Aufenthalt in der Schule (Hygieneregeln!) möglichst kurz halten 
können. 

Eltern von Schülern ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium müssen die Anmeldeunterlagen 
in jedem Fall persönlich einreichen, da im Zusammenhang mit der Teilnahme an der schriftlichen 
Leistungserhebung Ihres Kindes Unterschriften und Terminvereinbarungen vor Ort erforderlich sind. 

Die persönliche Entgegennahme der Anmeldeunterlagen ist in unserem Sekretariat   

  Montag - Mittwoch - Donnerstag: 8.00 Uhr – 15:30 Uhr 
       Dienstag:     8.00 Uhr – 18:00 Uhr 
    Freitag:     8:00 Uhr – 13.00 Uhr 

möglich, sollte jedoch vorzugsweise in den Nachmittagsstunden erfolgen.   

Anmeldeschluss: Freitag, 26.02.2021, 13.00 Uhr



Mitreden - Mitdiskutieren - Mitschreiben
markneukirchen-politik.de

Nach dem ʺGreat Resetʺ der Weltelite wirst Du NICHTS mehr besi�en! Und Du wirst glücklich sein. 
Mit besten Grüßen von Klaus Schwab, Angela Merkel, Bill Gates und den anderen Transhumanisten.

531. Jahrgang | Nr. 2 | 29. Januar 2021

AV GERMANIA MARKNEUKIRCHEN

Vier Medaillen für deutsche 
Griechisch-Römisch-Ringer beim Grand 

Prix von Kroatien
(jr) Beim Grand Prix von Kroatien, der am Wochenende in Zagreb 
ausgetragen wurde, gewannen die deutschen Ringer, trotz Fehlen 
der bereits für die Olympischen Spiele qualifizierten DRB-Ringer 
insgesamt vier Medaillen. Der Lichtenfelser Hannes Wagner (82 kg) 
kämpfte sich bis ins Finale, unterlag dort jedoch und gewann damit 
Silber. Fabian Schmitt (55 kg), Michael Widmayer (77 kg) und Andre 
Ginc (63 kg) kehrten mit Bronze aus diesem stark besetzten Turnier 
zurück.
Angesichts von vier Medaillen und einiger guter Anschlussleistun-
gen nickte Carl beim Interview zufrieden, „… es war ein gelungener 
Start nach langer Wettkampfabstinenz, bei dem wir natürlich auch 
noch einige Baustellen gesehen haben, die es zu beheben gilt“, so 
Carl weiter, der die drei, bereits für die Olympischen Spiele in Tokio 
qualifizierten Griechisch-Römisch-Spezialisten Frank Stäbler, Denis 
Kudla und Eduard Popp zu Hause ließ, für die eine gesonderte Vor-
bereitung auf die Olymischen Spiele angedacht ist.
Im Schwergewicht begann der 22-jährige Franz Richter (130 kg), der 
im Bundesligateam des AV Germania Markneukirchen kämpft, mit 
einem Sieg über Stephan Dawid (CZE). Richter tat sich lange schwer 
mit dem Tschechen, der das Gewichtslimit voll ausschöpft, während 
der Markneukirchner mit 118 Kilo eher zu den Leichtgewichten im 
schwersten Limit gehört. In Rückstand liegend startete Franz Richter 
kurz vor Kampfende noch einmal durch und sicherte sich durch einen 
Angriff an die Hüfte des Gegners den 5:2-Punktsieg. Im Viertelfinale 
klappte es mit dem Schlussspurt gegen den Polen Rafal Krajewski 
nicht. Krajewski, der zuletzt in der Bundesliga beim KSV Pausa unter 
Vertrag stand, verteidigte seinen 3:1-Vorsprung bis zum Schluss-
gong. Der Pole unterlag im Halbfinale gegen Mykola Kuchmii (UKR), 
verpasste damit den Finaleinzug, damit konnte Richter auch nicht 
mehr über die Hoffnungsrunde erneut ins Kampfgeschehen eingrei-
fen und schied auf dem 8. Platz unter den insgesamt 16 Startern die-
ser Gewichtsklasse aus.
„Wir sind erst am Beginn unserer Arbeit, haben uns hohe Ziele ge-
setzt, die wir Schritt für Schritt angehen werden“, sieht Trainer Ar-
tur Dzigasov großes Potential im Schwergewichtler, den er erst seit 
Mitte November gemeinsam mit Bundestrainer Michael Carl betreut.
Die Griechisch-Römisch-Spezialisten reisten direkt vom Grand Prix in 
Kroatien ins 14-tägige Trainingscamp nach Heidelberg, wo Bundes-
trainer Michael Carl den Weg für die Athleten festlegt, die sich bei 
den letzten Olympia-Qualifikationswettkämpfen in Budapest (HUN) 
und Sofia (BUL) noch ein Ticket nach Tokio erkämpfen wollen, zu 
denen auch der Hofer Ramsin Azizsir gehört, oder bei den Europa-
meisterschaften im Mai in Warschau die deutschen Farben vertreten. 
Zudem wird 2021 neben den um ein Jahr verschobenen Olympischen 
Spielen in Tokio, eine Weltmeisterschaft im Herbst in Oslo (NOR) 
ausgetragen. Da Franz Richter noch der Altersklasse U-23 angehört, 
stehen dem Schwergewichtler damit in diesem Jahr mehrere Türen 
offen, um nach den Erfolgen im Juniorenbereich, nun auch bei den 
Männern den Fuß in die Türe zu stellen.
Die rumänischen Verstärkungen des AV Germania waren beim Grand 
Prix von Frankreich vertreten. In Nizza gewann George Bucur im Li-
mit bis 70 Kilo nach drei Siegen und zwei Niederlagen die Bronzeme-
daille. Stefan Coman (65 kg) und Razvan Kovacz (57 kg) konnten sich 
nicht in den Medaillenbereich kämpfen und schieden vorzeitig aus.

Bundesligasaison 2021/2022 geht in die 
Startlöcher

(jr) Mit der Meldung der Bundesligateams am 15. Januar für die kom-
mende Saison 2021/2022 ist der Startschuss gefallen, nun geht es auch 
beim AV Germania Markneukirchen bereits an die Feinplanung für die 
kommende Saison. „Bis zum Stichtag 15.1.2021 gab es keine Abmeldun-
gen“, legte der DRB-Vizepräsident für Bundesligaangelegenheiten Flo-
rian Geiger daraufhin die Vorrundengruppen fest.
„Greiz und Aue, aber auch Lichtenfels und Nürnberg sind gemeinsam 
mit uns in der Gruppe Südost, das dürfte für spannende Derbys sor-
gen“, ist AVG-Mannschaftsleiter Jörg Guttmann mit der Einteilung zu-
frieden, auch wenn die Musikstädter mit Burghausen und Schorndorf 
zwei weitere Mannschaften in der Gruppe hat, die zum Favoritenkreis 
für den Titel gehören.
Dass die Red Devils Heilbronn nach der Absage im Vorjahr wieder an 
den Start gehen, schmerzt Guttmann, denn mit den ‚Gaststartern‘ aus 
dieser Mannschaft, die in der Saison 2020 pausierte, war man in Mark-
neukirchen hochzufrieden. So muss er nun gemeinsam mit seinem 
Trainergespann Andre Backhaus/Andy Schubert weiter auf Suche nach 
Verstärkungen gehen, die auch in das Team passen, dass im Großen 
und Ganzen zusammenbleibt.
Der Startschuss in die Saison 2021/2022 fällt Anfang September mit 
einem Doppelkampftag am 4. und 5.9.2021. Die Vorrundenbegegnun-
gen gehen voraussichtlich bis zum 18. Dezember, die Endrunde um die 
Meisterschaft wird dann im Jahr 2022 ausgetragen. Am 5. Februar wird 
der Deutsche Ringer-Bund die Bundesligavereine zu einer Videokon-
ferenz einladen, bei der auch die Terminplanung für die neue Saison 
besprochen wird.
„Die Umbauarbeiten in der Ringerhalle sind nahezu abgeschlossen, wir 
hoffen, dass wir mit unseren Athleten und vor allem mit dem Nach-
wuchs möglichst schnell wieder auf die Matte können“, hofft der AVG-
Vorsitzende Jens Bernd auf ein baldiges Abklingen der Pandemie und 
damit verbunden auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.

AVG-Schwergewichtler Franz Richter (rotes Trikot) erzielte beim Grand 
Prix in Kroatien mit einem Sieg und einer Niederlage den 8. Platz.
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Vermiete
Kleinanzeigen

Suche

Nachruf
 

Tief bewegt erhielten wir die traurige 
Nachricht vom Tod unseres 

langjährigen und geschätzten Mitarbeiters

Herrn Frank Pawlyk
Wir verlieren mit ihm einen stets zuverlässigen

und hilfsbereiten Menschen.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen 

Hinterbliebenen.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Buffet Crampon Deutschland GmbH
Belegschaft        Geschäftsleitung       Betriebsrat

Nachruf
B&S in Markneukirchen trauert um

Herrn Olaf Uebel
Tief bewegt erhielten wir die traurige Nachricht 

vom Tod unseres 
langjährigen Mitarbeiters und Schallstückmachers.

Wir verlieren mit ihm nicht nur einen stets 
zuverlässigen und hilfsbereiten Kollegen, 

sondern auch einen geschätzten Menschen.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen 

Hinterbliebenen.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Buffet Crampon Deutschland GmbH
Belegschaft        Geschäftsleitung       Betriebsrat

Suche Haus in Markneukirchen 
zu kaufen.
Tel. 01626647136 Ab 15 Uhr 

MichaelSieber
NatursteinMStone-Steinmöbel   Fliesenvv
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! !Zitat des Tages
„Egoismus ist nicht, wenn ich so lebe
 wie ich es wünsche, sondern wenn
 ich von Anderen verlange so zu 
 leben wie ich es wünsche"

Oscar Wilde

Abgeschlossene schöne kleine 
Wohnung, erstbezugssaniert mit 
Fußbodenheizung ca. 49 m² 235 € 
Kaltmiete. 
Besichtigung / Terminvereinbarung 
Erlbacher Str. / Bismarckstraße
Telefon: 0171 3032895

Ruhige helle Wohnung mit 
Balkon, gut saniert mit Fuß-
bodenheizung ca . 63 m² 
350 € Kaltmiete
Besichtigung / Terminvereinbarung 
Erlbacher Str. / Bismarckstraße
Telefon: 0171 3032895

Helle ruhige Wohnung (Loft-
ähnlich), gut saniert mit Fuß-
bodenheizung. Zufahrt u. PKW 
Stellplatz, Gartenzugang, ca. 70 m²  
320€ Kaltmiete
Besichtigung / Terminvereinbarung 
Erlbacher Str. / Bismarckstraße
Telefon: 0171 3032895

„Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. 
Matth. 24,13

Gott, unser himmlischer Vater, hat nach einem erfüllten Leben 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, 

Großmutter und Urgroßmutter 

Dorothea Lisbeth Richter, 
geb. Petzold

geboren am 3. Mai 1929 
gestorben am 24. Januar 2021 
aus diesem Leben abberufen. 

 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen Abschied

Matthias Richter 
Martina Böhme, geb. Richter 
im Namen aller Angehörigen 

 
Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 03.02.2021, 11.30 Uhr 
auf dem Waldfriedhof Burgstädt im engsten Familienkreis statt.

Traueranschriften: 
Matthias Richter, Roter Weg 27, 95706 Schirnding 
Martina Böhme, An den Linden 20, 04178 Leipzig“

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach

Garten mit kleinem Häuschen  
an der Umgehungsstraße zu ver-
mieten. Tel. 0172/7201173

K l e i n a n z e i g e n 
b r i n g e n    Erfolg
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B E S T A T T U N G S H A U S

Adorfer Str. 12
08258 Markneukirchen / V.
Telefon (037422) 2412
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
 
Sonntag, 31.01. 14.00 Uhr gem. Predigtgottesdienst in  
    Landwüst 
  9.30 – 10.30 Uhr offene Kirche in Markneu- 
    kirchen mit Orgel 
  9.30 -10.30 Uhr offene Kirche in Erlbach 
Sonntag, 07.02. 09.30 Uhr gem. Abendmahlsgottesdienst 
    in Markneukirchen  
Sonntag, 14.02.  09.30 Uhr  gem. Predigtgottesdienst in  

Erlbach 
  9.30 – 10.30 Uhr offene Kirche in Markneu- 

kirchen mit Orgel 
 
Alle Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Hygiene-
bestimmungen statt. 
 
Auf Grund der aktuellen Coronasituation finden zur Zeit keine Kinder-
veranstaltungen statt. 
 
Hinweis zu den Erreichbarkeiten der Pfarrämter: 
Die Pfarrämter sind während der aktuellen Einschränkungen für Besu-
cher geschlossen. 
Die Kommunikation per Telefon oder E-Mail ist uneingeschränkt 
möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist nach vorheriger telefonischer Absprache 
möglich. 
Telefon:  Pfarramt Markneukirchen  037422 2006 

Pfarramt Erlbach  037422 6348 
E-Mail:  info@kirchgemeinde-markneukirchen.de 
 
KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 
Markneukirchen, Erlbacher Straße 45 
jeden Sonntag  10.00 Uhr  Hl. Messe in Adorf 
jeden Mittwoch  17.00 Uhr  Hl. Messe in Markneukirchen 
 
LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT 
Markneukirchen, Roter Markt 15 
 
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Markneukirchen im Roten Markt 15 
 
Sonntag  31.01. 17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Sonntag 07.02. 10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 
Für die Kinder gibt es jeweils freitags die Koje online auf YouTube LKG 
Markneukirchen. 
+ 3102 Koje.pdf 
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Steuererklärung?
       Existenzgründung?
              Krisenberatung ?

Erbfall?
    Testament?
         Vorsorgevollmacht?

Fragen oder
        Probleme
               im Mietrecht

Säumige Zahler?
        Zwangsvollstreckung?

Geblitzt?
       Fahrverbot?
               Verkehrsunfall?

Scheidung?
        Unterhalt?
               Kindesumgang?

Fragen oder
          Probleme
                  im Arbeitsrecht

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 
 

 



Ankauf von 
Geigen 

 Cellos 

  Bratschen 

   Kontrabässe 

    und vieles mehr

Kontakt: Reinhardt 015201885028

auch defekt
ganze Sammlungen und Nachlässe

Eis
& Back-
waren

a
u

s
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ene r He rste
l

l
u

n
gStr. des Friedens 28

Tel. 037422-749266

Pfannkuchen, Pfannkuchen- 

Brezeln, Spritzringe und 

Pfannkuchen-Spieße

 • Dachdecker 
 • Klempner
Dachdeckungen Markneukirchen

Telefon : 037467 661379 • Fax: 037467 690795 • Mobil: 0151 11746661
Apian-Bennewitz-Str. 19 • 08258 Markneukirchen • rico-doerfler@t-online.de 

!!>>> ACHTUNG <<<!!!!>>> ACHTUNG <<<!!
Ab 07.02.2021 sind wir wieder für Euch da!

Wir arbeiten Corona bedingt im Werkstattmodus.
Montag – Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

(Samstag nach Vereinbarung)
In dieser Zeit könnt Ihr anrufen und bestellen oder Ihr 

sprecht Eure Wünsche auf den Anrufbeantworter.
 Telefon: 037422 748 880
 Handy: 0162 968 8795

Und vergesst nicht … am 14.02.2021 ist Valentinstag!
Bitte rechtzeitig Blumen vorbestellen!

Euer Team von 
MH Blumen & Ambiente UG

Adorfer Straße 53 c
08258 Markneukirchen
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Werbung 
bringt 

Kunden!

 
                     Wegen Umbau/ Renovierung bleibt unser Geschäft 
   von Samstag, den 06.02.2021 bis Samstag, den 20.02.2021 
                                         geschlossen. 

 

Wir renovieren! 
Wegen Umbau/ Renovierung bleibt unser 

Geschäft von Samstag, den 06.02.2021 bis 
Samstag, den 24.02.2021 

geschlossen.

• Brillenreparaturen bitte mit Namen, Adresse und Telefon-
nummer  versehen und in unseren Briefkasten  
(links neben Geschäft) legen.

• Kontaktlinsenbestellungen per E- Mail unter:  
lange-optik-mkn@t-online.de

Fertiggestellte Aufträge, reparierte oder bestellte Ware liefern 
wir Ihnen nach Hause. 

Unser Geschäft in Klingenthal ist geöffnet.

Brillenmode   Kontaktlinsen

Wir sind für Sie da:
Mo-Fr 9-13 und 14-18 Uhr
Sa 9-12 Uhr

 

Straße des Friedens 10 
�

 

(03 74 22) 7 45 77 

arkneukirchen08258 M
Brillenmode       Kontaktlinsen


